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Bebauungsplan Neubaugebiet "In der Grub"
Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun

Bebauungsplanentwurf

Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun

Hochstetten-Dhaun, ......................

Der Planer
Idar-Oberstein, 02.11.2021

Ingenieurteam
Günter Retzler

. Ausfertigung Planurkunde Anlage

N

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen
Geltungsbereichs

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASS-
NAHMEN U. FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN

ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE U. ZUR ENT-

WICKLUNG VON NATUR U. LANDSCHAFT

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

(§ 9 Abs. 1 Nr.  2 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr.  1 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr.  1 BauGB)

(§22 Abs.2 BauNVO)

Baugrenze
(§23 Abs.1 und 3 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (§4 BauNVO)

Grundflächenzahl (GRZ)
als Höchstmass

als Höchstmass

Zeichnerische Festsetzungen

Geschossflächenzahl (GFZ)

o
Bauweise: offen

VERKEHRSFLÄCHEN
(§9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

GRZ

GFZ

siehe Nutzungsschablone

siehe Nutzungsschablone

(§22 Abs.2 BauNVO)E
Bauweise: Einzelhäuser

Grundstücksgrenze (Vorschlag)

Höhenlinien
2,5m - Schritte

Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR
DIE ABFALLENTSORGUNG UND ABWASSER-

BESEITIGUNG

(§9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen
Zweckbestimmung:

Abwasser
(Regenwasserbewirtschaftung)

(§9 Abs.1 Nr.  20, 25a und b BauGB)

N

Übersichtskarte mit Geltungsbereich

Verfahrensvermerke

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Ortsgemeinde Hochstetten-Dhaun hat in seiner Sitzung am __ __ ____ die Aufstellung

dieses Bebauungsplanes beschlossen.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG DES AUFSTELLUNGSBESCHLUSSES

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß §2 Abs.1 BauGB erfolgte am

__ __ ____. Ebenso die Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung.

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENT-

LICHER BELANGE NACH §4 ABS.1 BAUGB UND FRÜHZEITIGE ÖFFENTLICHKEITS-

BETEILIGUNG NACH §3 ABS.1 BAUGB

Das Verfahren zur frühzeitigen Beteil igung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden konnte, wurde gemäß §4 Abs.1

BauGB mit Schreiben vom __ __ ____ eingeleitet. Die Frist zur Abgabe der Stellungnahmen endete

am __ __ ____. Die frühzeitige Beteil igung der Öffentlichkeit erfolgte vom __ __ ____ bis einschließ-

lich __ __ ____.

AUSLEGUNG DES PLANENTWURFES

Der Planentwurf lag gemäß §3 Abs.2 BauGB nach öffentlicher Bekanntmachung vom __ __ ____ in

der Zeit vom __ __ ____ bis einschließlich __ __ ____ öffentlich aus.

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BE-

LANGE NACH §4 ABS.2 BAUGB

Das Verfahren zur Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde

gemäß §4 Abs.2 BauGB mit Schreiben vom __ __ ____ eingeleitet. Die Frist für die Abgabe der

Stellungnahmen endete am __ __ ____.

SATZUNGSBESCHLUSS DER ERGÄNZUNGSSATZUNG

Aufgrund des §24 GemO und §88 LBauO hat der Ortsgemeinderat die auf Landesrecht beruhenden

örtl ichen Bauvorschriften des Bebauungsplanes in seiner Sitzung am __ __ ____ als Satzung be-

schlossen.

Aufgrund des §10 Abs. 1 BauGB hat der Ortsgemeinderat nach vorangegangener Prüfung der Stel-

lungnahmen und Abwägung der Ergebnisse der Umweltprüfung den Bebauungsplan mit Übernahme

der auf Landesrecht beruhenden Festsetzungen in seiner Sitzung am __ __ ____ als Satzung be-

schlossen.

Hochstetten-Dhaun, Datum ___________________

Hans-Helmut Döbell

Ortsbürgermeister

________________________ gezeichnet

GENEHMIGUNG

Gemäß §10 Abs. 2 BauGB genehmigt durch die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück Kreis.

Bad-Kreuznach, Datum __________________

________________________ gezeichnet

Kreisverwaltung

AUSFERTIGUNG

Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, bauplanungsrechtlichen Festsetzungen, bau-

ordnungsrechtlichen Festsetzungen und Begründung stimmt mit allen Bestandteilen mit dem Willen

des Ortsgemeinderates überein. Das für den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren

wurde eingehalten. Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. Er tritt am Tage seiner Bekannt-

machung in Kraft.

Hochstetten-Dhaun, Datum ___________________

Hans-Helmut Döbell

Ortsbürgermeister

________________________ gezeichnet

BEKANNTMACHUNG DES BEBAUUNGSPLANS

Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses des Bebauungsplanes gemäß §10 Abs.3 BauGB

sowie die öffentliche Bekanntmachung der Satzung über die örtlichen Bauvorschriften gemäß §24

Abs.3 GemO erfolgte am __ __ ____.

Hochstetten-Dhaun, Datum ___________________

Hans-Helmut Döbell

Ortsbürgermeister

________________________ gezeichnet
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Maximale Gebäudehöhe

Dachform

Dachneigung

Grund-

flächenzahl

Geschoss-

flächenzahl

Art der
baulichen
Nutzung

Bauweise

Maximale Gebäudehöhe
als Höchstmaß

9,00 m

Hochstetten-
Dhaun

Neubaugebiet
"In der Grub"

Ortsgemeinde
Hochstetten-
Dhaun

Maximale Traufhöhe

Maximale Traufhöhe
als Höchstmaß

5,50 m

Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen

naturnahe Anlage der Flächen
zur Regenwasserbewirtschaftung


